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Liebe Klientinnen,
liebe Klienten!
Im soeben veröffentlichten zweiten 
Lohnsteuerrichtlinien-Wartungser-
lass 2005 wurde ausführlich erörtert, 
unter welchen Voraussetzungen 
Trinkgelder bei Arbeitnehmern steu-
erfrei bleiben.
Ferner stellen wir va. für Liegen-
schaftsbesitzer eine sowohl steuer- 
als auch zivilrechtliche interessante 
Konstruktion vor: den Fruchtgenuss. 
Hierbei ist es möglich, dass eine 
Person (= Fruchtgenussbesteller) an 
der Liegenschaft das Eigentum 
be- oder erhält, eine andere Per- 
son (= Fruchtnießer) Empfänger der  
Mieteinnahmen wird, ohne dass es 
zu einer Versteuerung der Mietein-
nahmen seitens des Fruchtgenuss-
bestellers kommt.

Viel Erfolg! 

Alois Schmollmüller und sein Team
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Die Steuerfreiheit von Trinkgeldern  
– aktualisierte Lohnsteuerrichtlinien
Die Steuerfreiheit von 
Trinkgeldern ist nur bei Ar-
beitnehmern und bei Vor-
liegen sämtlicher nach- 
stehend genannter Vo-
raussetzungen gegeben:

Das Trinkgeld muss ortsüb-
lich sein.
Ein Trinkgeld ist ortsüblich,
• wenn es zu den Gepflogen-

heiten des täglichen Lebens 
gehört, dem Ausführenden 
einer bestimmten Dienst-
leistung (in einer bestimm-
ten Branche) ein Trinkgeld 
zuzuwenden (Branchenüb-
lichkeit) und

• soweit das Trinkgeld am 
Ort der Leistung auch der 
Höhe nach den Gepflogen-
heiten des täglichen Lebens 
entspricht (Angemessenheit).

Zu den Branchen, in denen 
Arbeitnehmer üblicherweise 
Trinkgelder erhalten, zählen 
insbesondere jene Gruppen 
von Beschäftigten, für die 
Pauschbeträge für Trinkgel-
der gemäß dem ASVG fest-
gesetzt sind: Arbeitnehmer 
im Friseurgewerbe, im Hotel- 

und Gastgewerbe, in Heilba-
deanstalten, Kuranstalten, 
Heilquellenbetrieben und 
Bädern, im Lohnfuhrwerk-
gewerbe (Taxi- und Mietwa-
genlenker), im Gewerbe der 
Kosmetiker, Fußpfleger und 
Masseure. Die Hingabe von 
Trinkgeldern ist aber auch in 
anderen Branchen als ortsüb-
lich anzusehen (zB an Fahr-
personal im Ausflugsver-
kehr, an Monteure von Ver-
sorgungsunternehmen und 
andere Arbeitnehmer, die in 
der Wohnung des Auftragge-
bers tätig werden).

Das Trinkgeld muss einem 
Arbeitnehmer anlässlich 
einer Arbeitsleistung von 
dritter Seite zugewendet 
werden.
Das Trinkgeld muss dem Ar-
beitnehmer von dritter Seite 
zugewendet werden. Trink-
geld von dritter Seite liegt 
auch vor, wenn Trinkgeld 
von anderen Arbeitnehmern 
(zB Zahlkellnern) oder vom 
Arbeitgeber selbst entgegen-
genommen und an die Ar-

beitnehmer weitergegeben 
wird.
Beispiel: Ein Kunde eines Re-
staurants vermerkt auf dem 
Rechnungsbeleg ein Trinkgeld 
für den Kellner in bestimm-
ter Höhe. Der Gesamtbetrag 
wird mittels Kreditkarte auf 
ein Konto des Arbeitgebers 
des Kellners überwiesen. 
Beim Arbeitgeber liegt ein 
bloßer Durchläufer vor, das 
Trinkgeld ist beim Kellner 
steuerfrei.

Das Trinkgeld muss freiwil-
lig ohne Rechtsanspruch 
sowie zusätzlich zu dem 
Betrag gegeben werden, 
der für die Arbeitsleistung 
zu zahlen ist.
Beispiel: Ein angestellter 
Masseur erklärt sich gegenü-
ber dem Kunden bereit, gegen 
ein „Trinkgeld“ anstatt einer 
Teil- eine Ganzkörpermas-
sage durchzuführen. Es kann 
nur der Betrag, der das für 
die gesamte Arbeitsleistung 
(Ganzkörpermassage) zu zah-
lende Entgelt übersteigt, als 
Trinkgeld angesehen werden.
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Sozialversicherung:
Wegfall der Versicherungs-
pflicht für „echte Praktikanten“

„Echte Praktikanten“
• Der Praktikant will im Betrieb 

Kenntnisse und Fähigkeiten erwer-
ben und dadurch seine schulische 
Ausbildung ergänzen.

• Der Betriebsinhaber hat keine Aus-
bildungspflicht, der Praktikant keine 
Pflicht zur Arbeitsleistung.

• Das Praktikum kann nicht nur wäh-
rend der Ferienzeit, sondern wäh-
rend des ganzen Jahres absolviert 
werden, die Dauer richtet sich nach 
den jeweiligen Ausbildungsvor-
schriften.

Bisherige Rechtslage bis 31.8.2005
Bis August 2005 waren Schüler und 
Studierende, die eine im Rahmen des 
Lehrplanes bzw. der Studienordnung 
vorgeschriebene Tätigkeit ausübten 
(= „echte Praktikanten“) nach dem 
ASVG vollversichert, soweit sie  
nicht als Dienstnehmer oder als  
Lehrlinge der Vollversicherung un-
terlagen.

Neue Rechtslage seit 1.9.2005
Es entfällt die Versicherungspflicht 
für „echte Praktikanten“.

Unfallversicherung für Praktikanten
Um Praktikanten bei der Ausü-
bung von zT durchaus gefährlichen 
praktischen Tätigkeiten dennoch  
hinreichend abzusichern, werden im 
Bereich der Unfallversicherung 
Neuregelungen zur Absicherung der  
Praktikanten getroffen. Die Finan-
zierung der Unfallversicherung soll 
durch Mittel des Familienlastenaus-
gleichsfonds sowie durch die All-
gemeine Unfallversicherungsanstalt 
erfolgen.

Begründung seitens des Sozialmi-
nisteriums für die Änderung
Die Beitragspflicht erschwert die 
Offerierung von Ausbildungsplätzen 
seitens der Unternehmen bzw. für die 
Praktikanten die Absolvierung der 
in den Lehrplänen vorgeschriebenen 
Praktika.

Der Fruchtgenuss
Das Fruchtgenussrecht ist 
„das Recht, eine fremde 
Sache, unter Schonung 
der Substanz, zu genie-
ßen“. Der Fruchtnießer 
(=Fruchtgenussberechtig-
te) hat das Recht auf den 
vollen, sowohl gewöhn-
lichen als auch außerge-
wöhnlichen, Ertrag. Diese 
Konstruktion findet sich  
vor allem bei Übergaben 
von Liegenschaften.

Nach der zivilrechtlichen 
Konzeption sind die mit 
dem Fruchtgenussrecht ver-
bundenen Aufwendungen 
(zB Instandhaltungen der 
Liegenschaft) grundsätzlich 
vom Fruchtnießer zu tragen 
(Netto-Fruchtgenuss). Steu-
erlich erfolgt in diesem Fall 
die Zurechnung der laufen-
den Einkünfte (zB Mietein-
künfte) grundsätzlich an den 
Fruchtgenussberechtigten.
Werden die Aufwendungen 
nicht vom Fruchtgenussbe- 
rechtigten, sondern vom Be- 
steller des Fruchtgenuss-
rechtes getragen, spricht 
man vom Brutto-Fruchtge-
nuss. In diesem Fall werden 
die Einkünfte (weiterhin) 

dem Fruchtgenussbesteller  
(= zivilrechtlicher und wirt-
schaftlicher Eigentümer) zu-
gerechnet.

Zur steuerlichen Anerken-
nung eines Fruchtgenusses 
muss der Fruchtgenussbe-
rechtigte eine rechtlich abge-
sicherte Position haben und 
das Recht auf eine gewisse 
Dauer bestellt sein, wobei 
zehn Jahre üblicherweise als 
ausreichend angesehen wer-
den können. 

Man unterscheidet:
• Vorbehaltsfruchtgenuss: 

Der Fruchtgenussbesteller 
überträgt das Eigentum an 
der Sache und behält sich 
das Fruchtgenussrecht vor. 
Beim Netto-Fruchtgenuss 
ändert sich an der Zurech-
nung der Einkünfte daher 
nichts.

• Zuwendungsfruchtge-
nuss: Der Fruchtgenuss-
besteller bleibt Eigentümer 
und räumt einem Dritten 
das Fruchtgenussrecht ein. 
Die Zurechnung der Ein-
künfte geht beim Netto-
Fruchtgenuss grundsätzlich 
auf den Fruchtnießer über.

Der Fruchtnießer ist idR. 
kein wirtschaftlicher (auch 
kein zivilrechtlicher) Eigen-
tümer. Er kann daher auch 
keine Abschreibung (AfA) 
für das Wirtschaftsgut gel-
tend machen. AfA-berechtigt 
ist daher der Fruchtgenuss-
besteller. Im Falle der unent-
geltlichen Einräumung des 
Fruchtgenussrechtes wird die 
AfA hier allerdings nicht 
steuerlich wirksam, da  
mangels gegenüberstehen- 
der Einnahmen keine Ein- 
kunftsquelle (Liebhaberei) 
anzunehmen ist.

Leistet allerdings der Frucht-
genussberechtigte an den Be-
steller Zahlungen für die Sub-
stanzabgeltung in der Höhe 
der AfA, dann sind diese 
Zahlungen beim Fruchtnie-
ßer abzugsfähig. Der Frucht-
genussbesteller wiederum er- 
zielt Einnahmen in dieser 
Höhe, die der AfA als Ausga-
be gegenüberstehen, sodass 
sich daraus kein Überschuss 
ergibt. Die Einkommensteu-
er-Richtlinien sehen diese 
Vorgangsweise ausdrücklich 
allerdings nur für den Vor-
behaltsfruchtgenuss vor.

Verkürzung der Meldefristen im Sozialversiche-
rungsrecht – Pilotprojekt Burgenland
Derzeit muss der Dienstge-
ber einen bei ihm be- 
schäftigten Dienstneh-
mer unverzüglich oder 
innerhalb der durch die 
Satzung einer Gebiets-
krankenkasse erstreckten 
Frist von sieben Tagen zur 
Sozialversicherung anmel- 
den. Geplant ist die An-
meldung spätestens mit 
Arbeitsantritt (wir berich-
teten dazu ausführlich in 
Ausgabe 02/2005). 

Ein diesbezügliches Pilot-
projekt läuft seit Jahresbe-
ginn im Burgenland. Für das 
übrige Bundesgebiet wird 
diese Bestimmung erst dann 
gelten, wenn der Sozialmi-
nister eine diesbezügliche 
Verordnung erlässt. 
Dies wird der Fall sein, 
wenn die zur Erfüllung der 
telefonisch durchführbaren 
Mindestangaben-Anmeldung 
(Bekanntgabe der Dienst- 
geberkontonummer, Namen 

und Versicherungsnummern 
bzw. Geburtsdaten der be-
schäftigten Personen sowie 
Ort und Tag der Beschäfti-
gungsaufnahme) erforderli-
chen technischen Mittel zur 
Verfügung stehen (Aufbau 
eines Callcenters in der So-
zialversicherung). 
Zu rechnen ist damit erst ab 
1.1.2007, bis dahin bleibt es 
für das übrige Bundesgebiet 
bei den bisherigen Anmelde-
bestimmungen.
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Es gibt verschiedene 
Methoden der Unterneh-
mensbewertung. Welche 
der Methoden gewählt 
wird, hängt vor allem von 
der Branche ab, in der  
das Unternehmen tätig ist, 
von der Unternehmens-
größe und dem Bewer-
tungsanlass (zB Erwerb 
und Veräußerung von 
Unternehmen und Unter-
nehmensanteilen, Ein- und 
Austritte von Gesellschaf-
tern, Umgründungsfälle).

Man kann grob zwischen 
zwei wesentlichen Methoden 
(und deren Kombination) un-
terscheiden:

1. Ertragswertmethode: Die 
zukünftigen entziehbaren 
finanziellen Überschüsse 
des Unternehmens.
Diese Herangehensweise 
spielt bei der Unternehmens-
bewertung die wichtigste 
Rolle. Wertbestimmend für 
den Unternehmenswert ist 
die Fähigkeit des Unterneh-
mens, entziehbare finanzielle 
Überschüsse für dessen Eig-
ner zu erwirtschaften.
Damit ergibt sich der Un-
ternehmenswert grundsätz-

lich aus dem Barwert der 
künftig zufließenden finan-
ziellen Überschüsse, die aus 
der Fortführung des Unter- 
nehmens erzielt werden, zu- 
züglich des Wertes des nicht 
betriebsnotwendigen Ver-
mögens.
Die Ermittlung des Barwerts 
hat mit jenem Kapitalisie-
rungszinssatz zu erfolgen, 
der der Rendite einer adä-
quaten Alternativanlage ent-
spricht. Als Ausgangspunkt 
dient diesbezüglich die 
Rendite einer langfristigen 
Staatsanleihe. Um die Äqui-
valenz der Alternativanlage 
hinsichtlich Risiko, Kauf-
kraft und Verfügbarkeit zum 
konkret zu bewertenden Un-
ternehmen herzustellen sind 
noch Zu- und Abschläge zu 
berücksichtigen. 

2. Substanzwertmethode: 
Vermögensgegenstände 
minus Schulden
Unter dem Substanzwert 
versteht man grundsätzlich 
den Saldo aus dem um die 
stillen Reserven und stillen 
Lasten bereinigten Wert der 
im Unternehmen befind- 
lichen betriebsnotwendigen 
Vermögensgegenstände und 

Schulden.
Der Substanzwert hat im 
Rahmen der Unternehmens-
bewertung in der Regel kei-
ne eigenständige Bedeutung. 
Die Substanz eines Unter-
nehmens ist aus folgendem 
Grund für den Zukunftserfolg 
von Bedeutung: Das Ver-
mögen des zu bewertenden 
Unternehmens bildet eine 
wesentliche Grundlage für 
dessen künftige Ertragsfä-
higkeit. Das am Bewertungs-
stichtag vorhandene Vermö-
gen führt bei zweckgemäßer 
Verwendung zu künftigen 
Einnahmen oder zur Minde-
rung künftiger Ausgaben.
Eine eigenständige Bedeu-
tung kommt dem Substanz-
wert grundsätzlich nur bei 
kapital-(vermögens-)inten-
siven Erzeugungsbetrieben 
und bei Unternehmen, die 
überdurchschnittlich hohe 
Vermögenswerte besitzen 
(beispielsweise Immobilien-
gesellschaften), zu.

Teilweise werden der Er-
tragswert und der Substanz-
wert addiert und es erfolgt 
eine Gewichtung, die sich 
nach der Art des Unterneh-
mens orientiert.

Was ist Ihr Unternehmen wert?

Unser Tipp:
Wertpapierdeckung von Abferti-
gungsrückstellungen 

Wenn Sie spätestens im Jahr 2003 die 
Option zur steuerfreien Auflösung 
der Abfertigungsrückstellungen nicht 
wahrgenommen haben, müssen Sie 
noch im Jahr 2006 die Wertpapier-
deckung der Abfertigungsrückstel-
lungen berücksichtigen. Das Aus-
maß der erforderlichen Wertpapier- 
deckung kann für das Wirtschafts-
jahr 2006 (und zwar bereits ab dem 
ersten Tag des Wirtschaftsjahres) auf 
das Deckungserfordernis von 10 % 
reduziert werden. Die erforderliche 
Wertpapierdeckung bemisst sich am 
Rückstellungsbetrag zum 31.12.2005, 
wenn das Wirtschaftsjahr dem Kalen-
derjahr entspricht.
Nicht von der Absenkung des Dek-
kungsausmaßes betroffen ist die 
Wertpapierdeckungspflicht für Pensi-
onsrückstellungen, welche in vollem 
Umfang aufrecht bleibt.

Baujahr Dienst-
whg. für 
Hausbe-
sorger 
und 
Portiere

andere 
Dienst-
whg.

Whg. in 
Eigen-
heimen,  
Einfami-
lienhäu-
ser 

€ /m² € /m² € /m²

bis 1949 0,94 1,16 1,45

1950 

– 60

1,23 1,45 1,81

1961 

- 70

1,45 1,81 2,18

1971 

- 80

1,67 2,18 2,61

1981 

- 92

1,96 2,61 3,05

ab 1993 2,10 2,76 3,27

    
Werte beinhalten Betriebskosten (bei 
Kostentragung durch Arbeitnehmer 
20 % Abschlag), nicht aber die Heiz-
kosten (bei Kostentragung durch Ar-
beitgeber ganzjähriger Heizkostenzu-
schlag von € 0,58 je m²).

Sachbezugswerte Firmen-
wohnung
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Gründe für das E-Mail-
Marketing
Niedrige Kosten 
Während bei klassischen Werbebrie-
fen oder Kundenzeitungen Druck-, 
Papier- und Portokosten anfallen, 
entstehen bei E-Mailings nur mini-
male Kosten für Softwarelizenzen 
und Providergebühren. Während die 
Kreativleistungen ähnlich sind, betra-
gen die Versandkosten dieser „digita-
len Briefe“ mit einem halben bis zehn 
Cent nur etwa ein Zehntel dessen, 
was Papieraussendungen kosten.

Hohe Responseraten 
Weil es so bequem ist, in einer E-
Mail einen Hyperlink anzuklicken, 
liegen auch die Responseraten meist 
deutlich über jenen von Briefen. 
Anders als bei Briefen, wo ein Fax-
Antwortformular abgeschickt, eine 
Telefonnummer gewählt oder eine 
Postkarte frankiert werden muss, ge-
nügt beim E-Mailing ein einfacher 
Mausklick. 

Schnell und aktuell 
Während klassische Mailings oft 
lange Vorlaufzeiten haben, können  
E-Mails auch kurzfristig realisiert 
werden. Nur Minuten nach der Aus-
sendung ist das Mailing beim Kun-
den. Die meisten Antworten liegen 
bereits am ersten und zweiten Tag 
vor. Testmailings können schon nach 
Stunden evaluiert werden. 

Kunden bevorzugen E-Mail 
Immer mehr Kunden möchten lieber 
per E-Mail informiert werden. Die 
digitalen Informationen sind leichter 
archivierbar. Bei interessanten Ange-
boten kann bequemer per Mausklick 
Zusatzinformation abgerufen werden. 
Die Informationen sind aktueller. 

Interaktiver Dialog 
Dialogmarketing wird mit E-Mail erst 
wirklich möglich: interaktive Elemen-
te wie Formulare, Befragungsbögen, 
anklickbare Objekte, Multimedia-
Präsentationen etc. können beliebig 
realisiert werden.

Die Arbeitnehmerveranlagung
Die Lohnbesteuerung wird 
für den einzelnen Lohnzah-
lungszeitraum zunächst so 
vorgenommen, als wären 
die jeweiligen Verhältnisse 
im ganzen Kalenderjahr 
gegeben. Durch die „Ar-
beitnehmerveranlagung“ 
wird nachträglich eine Be-
steuerung entsprechend 
der für das gesamte Ka-
lenderjahr festgestellten 
Steuerbemessungsgrund-
lage herbeigeführt.

Freiwillige Veranlagung
Hat der Lohnsteuerpflichtige 
während eines Kalenderjah-
res Arbeitslohn nur von einer 
einzigen bezugsauszahlenden 
Stelle erhalten, so kann sich 
ein insgesamt zu hoher Steu-
erabzug ergeben.
Dies ist insbesondere dann 
der Fall, wenn der Dienst-
nehmer nicht ganzjährig be-
schäftigt war oder nachträg-
lich besondere Verhältnisse 
(Werbungskosten, Sonder-
ausgaben, außergewöhnliche 
Belastungen) geltend macht.
Der Antrag kann innerhalb 
von fünf Jahren ab dem 
Ende des Veranlagungszeit-
raumes gestellt werden (dh. 
2006 können noch die Jahre 
bis 2001 veranlagt werden).

Pflichtveranlagung
Für Lohnsteuerpflichtige, die 
Bezüge von zwei oder meh-
reren bezugsauszahlenden 
Stellen erhalten haben, ist die 
einbehaltene Lohnsteuer hin-
gegen insgesamt zu gering. 
Die Veranlagung dient in  
diesem Fall der Nachholung 

der Progressionswirkung des 
Tarifs. Die Pflichtveranla-
gung ist vom Arbeitnehmer 
daher durchzuführen,
• wenn andere (als lohn- 

steuerpflichtige) Einkünf-
te von mehr als € 730,-- 
bezogen wurden (Abgabe- 
termin des Formulars E 1 
ist der 30. April des Folge-
jahres, bei elektronischer 
Übermittlung der 30. Juni),

• wenn mehrere (lohnsteu-
erpflichtige) Dienstver-
hältnisse zumindest zeit-
weise gleichzeitig bestan-
den haben (Abgabetermin 
des Formulars L 1 ist der 30. 
September des Folgejahres),

• wenn vorläufig besteuer-
te Bezüge von Kranken-
geld, bestimmte Bezüge 
nach dem Heeresgebüh-
rengesetz oder erstattete 

Pflichtbeiträge zugeflos-
sen sind (Abgabetermin des 
Formulars L 1 ist der 30. 
September des Folgejahres 
nach Aufforderung durch 
das Finanzamt nach Zusen-
dung des L 1),

• wenn die dem Freibetrags-
bescheid zugrunde geleg-
ten Aufwendungen nicht  
in der berücksichtigten 
Höhe getätigt wurden (Ab-
gabetermin des Formulars L 
1 ist der 30. September des 
Folgejahres nach Aufforde-
rung durch das Finanzamt 
nach Zusendung des L 1),

• wenn der Alleinverdiener- 
oder Alleinerzieherab-
setzbetrag zu Unrecht 
gewährt wurden (Abgabe-
termin des Formulars L 1 ist 
der 30. September des Fol-
gejahres). 

Steuertermine (März)
15. März

USt, NoVA, WerbeAbg.,  für Jänner
KESt für Forderungswertpapiere

L, DB, DZ, GKK, KommSt für Februar

31. März

KommSt-, DGA-Erklärung für 2005

Verbraucherpreisindizes
Monat Jahresinflation 

%
VPI 2000

(2000=100)
Jahresschnitt ‘05 2,3 110,6

Dezember ‘05 1,6 111,3


